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RS OGH 1920/12/28 3Rv394/20
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.12.1920

Norm

ABGB §1165 F

Rechtssatz

Die einem Gewerbetreibenden zur Ausbesserung übergebene Sache ist regelmäßig dem Besteller und Hinterleger

zurückzustellen, gleichgültig ob er Eigentümer ist oder nicht und ob Eigentumsansprüche dritterseits erhoben werden.
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